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gez. Singh

Angestelite

als Urkundsbeamtin der Geschi

s

hat das Hessische Landesarbeitsgericht , Kammer 5

in Frankfurt am Main

auf die mindliche Verhandlung vom 13. Dezember 2001

durch den Vorsitzendén Richter am LAG  Prieger

als Vorsitzenden

und die ehrenamtlichen Richter Dr. Hansen und Hackel

als Beisitzer
fur Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt
“am Main vom 20.03.2001 - Az. 5 Ca 4459/00 - wird kostenpflichtig zuriick-
gewiesen. ‘ :

Die Revision wird nicht zugelassen.
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’Tatbestand

Die Parteien streiten um die Rechtswirksamkeit einer aufRerordentli-
chen, hilfsweise ordentlich ausgesprochenen Kiindigung gegentiber

der Kl&gerin.

Diese ist seit dem 07.07.1999 als Rezeptionistin in der Anwalts-
kanzlei der Beklagten zu einem monatlichen Bruttolohn von zuletzt
DM 2.800,00 beschaftigt. Auf den schriftlichen Arbeitsvertrag wird
ergéanzend Bezug genommen (BI. 4 - 14 d.A.). Die Beklagten geho-
ren zu einer internationalen Anwaltsfirma mit weltweit mehr als 4.500
Mitarbeitern an insgesamt 22 Standorten. Diese sind untereinander
ebenso wie die etwa 100 Mitarbeiter in der Niederlassung Frankfurt
am Main far den elektronischen Datenverkehr mAiteinander vernetzt.
Ein erheblicher Teil des Schriftverkehrs - auch mit den namhaften
Mandanten - wird per E-Mail abgewickelt. Im Betrieb der Beklagten
ist es im Interesse des Schutzes der umfangreichen, auch die Man-
danten betreffenden Datenbesténde vor elektronischen Viren unter-
sagt, private E-Mails zu empfangen, zu &ffnen oder zu versenden. Im
Protokoll eines Staff-Meetings vom 09.02.2000, das auch an die Kla-

gerin Ubersandt wurde, heil’t es:

Emails dienen hauptséachlich der geschéftlichen Informations-
Ubermittlung. Private Emails sollten nicht versandt werden. Es
gab Beschwerden von einigen Anwélten, insbesondere K H

.. C H -wies nochmals darauf hin, dass hier-
durch Viren ins System gelangen kénnten, eine fristlose Kiindi-

gung ist die Folge.

- Am 08.06.2000 erhielt die Klagerin per E-Mail einen privaten ,Ket-
tenbrief” von ihrer Tante, den sie sowohl Uber das Intranet im Betrieb
der Beklagten an ihre Sekretariatskolleginnen als auch dariiber hin-
aus an eine Anzahl von Adressaten auflterhalb des Datennetzes der

Beklagten weitersandte. Wegen des Inhalts dieser Schreiben wird
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erganzend auf Bl. 56 - 59 d.A. Bezug genommen. Mit Schreiben vom
09.06.2000 (Bi. 136 d.A.), das der Klagerin an diesem Tag ausge-
handigt wurdel, kiindigten die Beklagten das Arbeitsverhéltnis mit der
Klagerin ,fristlos oder hilfsweise zum 15.07.2000. Die Klagerin un-
terzeichnete das genannte Kindigungsschreiben. Gemal einer zur
Akte gereichten Kopie (Bl. 136 d.A.) befindet sich Gber der Unter-
schrift der Klagerin handschriftlich der Zusatz: ,erhalten/akzeptiert”.

Die Klagerin hat gemeint, fur die Kindigung der Beklagten liege we-
der ein wichtiger Grund vor, noch sei sie sozial gerechtfertigt. Ohne

eine vorangegangene einschlagige Abmahnung konne ihre Vertrags-

verletzung kein hinreichender Kindigungsgrund sein.

Sie hat beantragt,
festzustellen, dass das Arbeitsverhaltnis der Klégerin
weder durch die auRerordentliche noch hilfsweise
ordentliche  Kundigung der Beklagten  vom
09.06.2000, der Klagerin zugegangen am
09.06.2000, aufgelost worden ist.

" Die Beklagten haben beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie haben behauptet, die Klagerin hatte durch ihre Vorgehensweise
nicht nur den gesamten Datenbestand der Beklagten, sondern auch
denjenigen der Mandantschaft gefahrdet. Das Eindringen von Viren
sei nicht nur durch das Offnen von Attachments zu befiirchten, son-
dern gerade im Zusammenhang mit ,Kettenbriefen und dem ausge-
I6sten Schneeballeffekt zu befiirchten. Das verbotswidrige Verhalten

der Klagerin habe das erforderliche Vertrauensverhaltnis zu ihnen so
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erheblich gestort, dass es durch eine vorangehende Abmahnung

nicht hatte wiederhergestellt werden konnen.

Mit am 20.03.2001 verkiindetem Urteil hat das Arbeitsgericht Frank-
furt am Main - 5 Ca 4459/00 - der Klage stattgegeben. Zur Begriin-
dung hat es ausgefiihrt, dass das dem Kindigungsschutzrecht inne
wohnende VerhaltnismaRigkeitsprinzip vor Ausspruch der verhal-
tensbedingten Kindigung eine Abmahnung erfordert hatte. Eine Fall-
konstellation, in der dieses Erfordernis ausnahmsweise nicht beste-
he, liege nicht vor. Weder kdnne von der Erfolglosigkeit einer solchen
Abmahnung im Hinblick auf das Verhalten der Klagerin in der Zukunft
ausgegangen werden, noch kdnne ihr Verhalten als so hartnackig
und uneinsichtig angesehen werden, dass nicht die mildere MaR-
nahme der Abmahnung einer Kiindigung hatte vorangehen mussen.
Wegen der vollstdndigen Entscheidungsgriinde wird auf die Seiten 4
- 6 des Urteils (Bl. 89 - 91 d.A.) ergéanzend Bezug genommen.

Gegen dieses den Beklagten am 10.05.2001 zugestellte Urteil haben
sie am 31.05.2001 Berufung eingelegt und dieses Rechtsmittel in-
nerhalb der bis zum 30. Juli 2001 verlangerten Fﬁst am 27. Juli 2001
begriindet. Sie meinen, der Klagerin sei angesichts des Protokolls
vom 09.02.2000 klar gemacht worden, dass unter keinen Umstanden
eine Verletzung des Verbotes beziglich privater E-Mails hingenom-
men werde. Deshalb sei eine der Kiindigung vorangehende Abmah-
nung nicht mehr erforderlich gewesen. Weiter meinen die Beklagten,
die angefdchten_e Entscheidung unterschatze die durch das Verhal—
ten der Kl&gerin fir den Datenbestand ausgeldsten Gefahrdungen.
Gerade uber private E-Mails wirden Viren eingeschleppt, da diese

Nutzer keine professionelle Virenabwehr betrieben. Gerade Ketten-

. briefe wirden durch den bewirkten Schneeballeffekt bevorzugt zur

Verbreitung von Viren missbraucht. Auch Anti-Virus-Programme (,Fi-
rewalls®) kénnten Schutz nur gegen bereits bekannte Viren bieten.

Neuartige ,Erreger” wiirden nicht heraqsgeﬁltert. Die Beklagten ver-

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

5 Sa 987/01
-6 -

treten nach wie vor die Auffassung, dass durch eine Abmahnung das
erforderliche Vertrauensverhéltnis in die Vertragstreue der Klagerin
nicht hatte wiederhergestellt werden kénnen. Es kénne nicht verlangt
werden, dass erst ein ,Daten-GAU" abgewartet werden misse, ehe
eine Klindigung ausgesprochen werden dirfe. Seitens der Beklagten
sei alles mdgliche getan worden, um den Mitarbeitern den Stellen-

wert der ,E-Mail-Disziplin“ deutlich zu machen.

Schlielllich behaupten die Beklagten, die Klagerin habe darauf ver-
zichtet, sich gegen die Kundigung zu wehren. Sie meinen namlich,
die Kl&gerin habe mit ihrer Unterschrift unter den Worten ,erhal-

ten/akzeptiert” die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses hingenom-

" men. Sie sei auch ausdriicklich darauf hingewiesen worden, dass sie

mit ihrer Unterschrift die Rechtsfolgen der Kiindigung billige, akzep-
tiere. Jedenfalls verhalte sich die Klagerin treuwidrig und wider-
sprichlich, wenn sie sich nun auf die Unwirksamkeit der einmal ak-

zeptierten Kindigung berufe.
Die Beklagten beantragen,
~unter Ab&nderung des am 20. Méarz 2001 verkinde-
ten Urteils des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main
zum Az.: 5 Ca 4459/00 die Klage abzuweisen.
Die Klagerin beantragt,

die Berufung zurtickzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und widerspricht dem Vortrag
der Beklagten hinsichtlich der Annahme der Ktindigung.

Wegen des vollstandigen Vortrags der Parteien im Berufungsrechts-

zug wird erganzend Bezug genommen auf die Berufungsbegriindung
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(Bl. 122 - 133 d.A.), den Beklagtenschriftsatz vom 05.12.2001 (BI.
174 - 177 d.A.) sowie auf die Berufungsbeantwortung (Bl. 160 - 166
d.A.).

Entscheidungsgriinde
Die zulassige Berufung ist unbegriindet. Das Arbeitsverhaltnis zwi-

schen den Parteien wurde durch die Kiindigung der Beklagten vom
09.06.2000 weder fristios noch zum 15.07.2000 aufgeldst. Die Klage-

! rin ist nicht gehindert, gegen diese Kindigung gerichtlich vor-
(] zugehen; sie verhélt sich damit auch nicht treuwidrig.
1.

Die Kundigung der Beklagten vom 09.06.2000 ist als auRerordentli-
che Kiindigung (§ 626 Abs. 1 BGB) und als fristgemaRe Kindigung
(§ 1 Abs. 1 KSchG) gleichermalen schon deshalb unwirksam, wefl
die Beklagte die Klagerin vor ihrem Ausspruch nicht einschlégig ab-

gemahnt hat.

Nach standiger und zutreffender Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts, der die Kammer folgt, ist grundsatzlich ein Arbeitneh-
[ mer, der wegen eines nicht vertragsgerechten Verhaltens fristlos o-
der fristgemaR gekuindigt werden soll, zun&chst abzumahnen (aus-
driickliche Bestétigung der sténdigen Rechtsprechung durch Urteil
vom 17.02.1994 - 2 AZR 616/93 - DB 1994, S. 1477 ff.). Zutreffend
hat schon das angefochtene Urteil darauf hingewiesen, dass dieses
Erfordernis sich aus dem dem Kiindigungsschutzrecht inne wohnen-
den VerhaltnismaRigkeitsprinzip herleitet. Eine solche Abmahnung

hat die Beklagte unstreitig nicht ausgesprochen.

Es liegt auch keiner der Félle vor, fir die nach der genannten Recht-

sprechung des BAG (a.a.0.) im Einzelfall von einer der Kindigung
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vorangehenden Abmahnung abgesehen werden kénnte. Insbeson-
dere geht es nicht um eine schwere Pflichtverletzung, deren Rechts-
widrigkeit fir den Arbeitnehmer ohne weiteres erkennbar ist und bei
der eine Hinnahme des Verhaltens durch den Arbeitgeber offensicht-
lich ausgeschlossen ist (so BAG, Beschluss vom 10.02.1999 - 2 ABR
31/98 - DB 1999, S. 1121 ff.). Solche Félle sind z.B. typischerweise
bei zu Lasten des Arbeitgebers begangenen Vermégensdelikten wie

Diebstahl oder Unterschlagung anzunehmen.

Die konkrete Pflichtverletzung der Klagerin war nicht von vergleich-
barem Gewicht. Die Kammer verkennt nicht das hervorragende Inte-
resse der Beklagten am Schutz des bei ihr gespeicherten und Uber
sie zuganglichen Datenbestandes. Zutreffend schildern die Beklag-
ten die Folgen einer ,Virus-Infektion® fiir ihren Betrieb in Frankfurt,
unter Umstanden auch die tbrigen Standorte und im Extremfall bis
hin zu den Mandanten. Es kann als zutreffend unterstellt werden,
dass das Eindringen eines Computervirus die von den Beklagten
befurchteten weitreichenden Folgen haben kénnte. Es stimmt auch,
dass ein absoluter Schutz gegen diese Geféhrdung des Datenbe-
standes bei den Beklagten nur durch die Unterlassung jeglichen E-
Mail-Verkehrs zu gewéhrleisten ware. Mit dem Verbot des Empfangs,
der Offnung und des Versendens von privaten E-Mails haben die
Beklagten daher einen konsequenten Schritt zur partiellen Eindam-
mung der geschilderten Gefahren unternommen. Solche Regeln und
Verbote zur Einddmmung des Gefahrenpotentials in der modernen
Arbeits- und Wirtschaftswelt bestehen auch in zahlfeichen anderen
Bereichen, in denen geringe Ursachen schwerste Schaden zur Folge
haben kénnen. Sicherheitsvorschriften beim Betrieb z.B. von Ver-
kehrsmitteln, bindende Bedienungsanleitungen fur die Unterhaltung
geféahrlicher Produktionsanlagen und auch das von den Beklagten
angesprochene Rauchverbot an Tankstellen z&hlen hierzu. Die Ver-
letzung solcher Verpflichtungen kann unter ungiinstigen Umstznden,

beim Zusammentreffen mit anderen gefahrsteigernden Verhaltnissen
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nicht nur katastrophale Sachschaden, sondern auch schwere Perso-
nenschaden zur Folge haben. Gleichwohl wird man in diesen ,klassi-
schen® Fallen einer Gefahrensteigerung durch die Verletzung von
Ordnungsvorschriften nicht in jedem Fall vor Ausspruch einer aufer-
ordentlichen oder ordentlichen Kiindigung auf eine vorangehende

Abmahnung verzichten.

Bei der zunehmenden Regelungsdichte, die das moderne Arbeitsle-
ben kennzeichnet, kommt es - wie die Erfahrung zeigt - auch immer
wieder zu bewussten VerstoRen. Nicht jede der zahlreichen einzu-
haltenden Pflichten wird von den Arbeitnehmern ernst genug ge-
nommen, weil diese Regeln oft in ihrer Zielrichtung auf Gefahrver-
meidung nicht mehr erkannt werden. Deshalb muss von einem Ar-
beitgeber, der einen bewussten Regelverstoll der geschilderten Art
ohne vorangehende Abmahnung unmittelbar zum. Anlass einer au-
Rerordentlichen oder ordentlichen Kiindigung nehmen will, zumindest
verlangt werden, dass er die Bedeutung und Ernsthaftigkeit des

betreffenden Verbotes unmissverstandlich hervorhebt.

Dies haben die Beklagten nach Ansicht der Kammer in Bezug auf
das Verbot des Empfanges, der Offnung und des Versand es privater
E-Mails nicht hinreichend getan, und zwar auch nicht mit dem un-
streitig auch an die Klagerin versandten Protokoll des Staff—Meetings
vom 09.02.2000. Einer der darin angesprochenen 8 Tagesordnungs-
punkte befasst sich mit E-Mails und bringt zum Ausdruck, dass diese
,hauptsachlich“ der geschéftlichen Informationsiibermittiung dienen.
Weiter heilt es, dass private E-Mails nicht verschickt werden ,soll-
ten“. SchlieRlich heiflt es: ,Klaus-Dieter Heinick wies nochmals dar-
auf hin, dass hierdurch Viren ins System gelangen koénnten, eine
fristiose Kiindigung ist die Folge. Ein striktes Verbot jeglichen priva-
ten E-Mail-Verkehrs ist daraus nicht zu entnehmen. Auch die ab-

schlieRende Androhung der auRerordentlichen Kundigung wird eher
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an die Folge des Eindringens von Viren in das System als bereits an

den diese Gefahr eréffnenden privaten E-Mail-Verkehr gekniipft.

Die Klagerin konnte infolge dessen nicht wissen, dass die Beklagten
ihr Verhalten in Bezug auf die E-Mail unter keinen Umsténden hin-
nehmen wirden. Die der Kiindigung vorangehende Abmahnung war
daher nicht entbehrlich. Aus den gleichen soeben dargelegten Griin-
den ergibt sich, dass bei einer eindeutigen, die- Ernsthaftigkeit des
Verbots betonenden Abmahnung das Vertrauensverhaltnis zwischen
den Parteien in dem fur die Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses
erforderlichen- Maly hatte wiederhergestellt werden kénnen (BAG,
Urteil vom 04.06.1997 - 2 AZR 526/96 - AP Nr. 137 zu § 626 BGB).

2.
Die Klagerin hat nicht auf die Geltendmachung der Unwirksam-

keit der Kiindigung der Beklagten verzichtet.

Auch wenn man davon ausgeht, dass sich auf der schriftlichen Kin-
digung der Beklagten vom 09.06.2000 bei Unterzeichnung durch die
Klagerin bereits der handschriftliche Zusatz ,erhalten/akzeptiert* be-
fand, l&sst sich daraus ein Klageverzicht nicht herleiten. Der dafir
erforderliche Erkléruhgswert kommt in den beiden Worten nicht zum
Ausdruck. Im Zusammenhang mit der Ubergabe eines Kindigungs-
schreibens ist einer solchen Erklarung vielmehr ein Empfangsbe-

kenntnis bezlglich der Urkunde zu entnehmen.

Die Behauptung der Beklagten, die Klagerin sei ausdriicklich darauf
hingewiesen worden, dass sie mit ihrer Unterschrift ,die Rechtsfolgen
der Kindigung billige, akzeptiere®, ist unerheblich. Ob eine Kindi-
gung namlich die Rechtsfolge der Beendigung des gekiindigten Ar-
beitsverhéltnisses hat oder nicht, hangt gerade von ihrer Wirksamkeit
ab, die letztlich nur durch gerichtliche Feststellung verbindlich zu kl&-

ren ist. Infolgedessen verhielt sich die Klagerin mit der anhéngig ge-

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

- H Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de
¢ 5 Sa 987/01
_ -11 -

machten Kindigungsschutzklage auch nicht widerspriichlich. Einer
Vernehmung des von den Beklagten benannten Zeugen Heinick fir
ihre Behauptung bedurfte es daher nicht.

Die Kosten des erfolgloSen Rechtsmittels der Berufung haben die
Beklagten zu tragen (§ 97 Abs. 1 ZPO).

v Grunde fur die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich (§ 72
‘ Abs. 2 ArbGG).
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gez. Singh

Angestelite

als Urkundsbeamtin der Geschi

s

hat das Hessische Landesarbeitsgericht , Kammer 5

in Frankfurt am Main

auf die mindliche Verhandlung vom 13. Dezember 2001

durch den Vorsitzendén Richter am LAG  Prieger

als Vorsitzenden

und die ehrenamtlichen Richter Dr. Hansen und Hackel

als Beisitzer
fur Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt
“am Main vom 20.03.2001 - Az. 5 Ca 4459/00 - wird kostenpflichtig zuriick-
gewiesen. ‘ :

Die Revision wird nicht zugelassen.
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’Tatbestand

Die Parteien streiten um die Rechtswirksamkeit einer aufRerordentli-
chen, hilfsweise ordentlich ausgesprochenen Kiindigung gegentiber

der Kl&gerin.

Diese ist seit dem 07.07.1999 als Rezeptionistin in der Anwalts-
kanzlei der Beklagten zu einem monatlichen Bruttolohn von zuletzt
DM 2.800,00 beschaftigt. Auf den schriftlichen Arbeitsvertrag wird
ergéanzend Bezug genommen (BI. 4 - 14 d.A.). Die Beklagten geho-
ren zu einer internationalen Anwaltsfirma mit weltweit mehr als 4.500
Mitarbeitern an insgesamt 22 Standorten. Diese sind untereinander
ebenso wie die etwa 100 Mitarbeiter in der Niederlassung Frankfurt
am Main far den elektronischen Datenverkehr mAiteinander vernetzt.
Ein erheblicher Teil des Schriftverkehrs - auch mit den namhaften
Mandanten - wird per E-Mail abgewickelt. Im Betrieb der Beklagten
ist es im Interesse des Schutzes der umfangreichen, auch die Man-
danten betreffenden Datenbesténde vor elektronischen Viren unter-
sagt, private E-Mails zu empfangen, zu &ffnen oder zu versenden. Im
Protokoll eines Staff-Meetings vom 09.02.2000, das auch an die Kla-

gerin Ubersandt wurde, heil’t es:

Emails dienen hauptséachlich der geschéftlichen Informations-
Ubermittlung. Private Emails sollten nicht versandt werden. Es
gab Beschwerden von einigen Anwélten, insbesondere K H

.. C H -wies nochmals darauf hin, dass hier-
durch Viren ins System gelangen kénnten, eine fristlose Kiindi-

gung ist die Folge.

- Am 08.06.2000 erhielt die Klagerin per E-Mail einen privaten ,Ket-
tenbrief” von ihrer Tante, den sie sowohl Uber das Intranet im Betrieb
der Beklagten an ihre Sekretariatskolleginnen als auch dariiber hin-
aus an eine Anzahl von Adressaten auflterhalb des Datennetzes der

Beklagten weitersandte. Wegen des Inhalts dieser Schreiben wird
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erganzend auf Bl. 56 - 59 d.A. Bezug genommen. Mit Schreiben vom
09.06.2000 (Bi. 136 d.A.), das der Klagerin an diesem Tag ausge-
handigt wurdel, kiindigten die Beklagten das Arbeitsverhéltnis mit der
Klagerin ,fristlos oder hilfsweise zum 15.07.2000. Die Klagerin un-
terzeichnete das genannte Kindigungsschreiben. Gemal einer zur
Akte gereichten Kopie (Bl. 136 d.A.) befindet sich Gber der Unter-
schrift der Klagerin handschriftlich der Zusatz: ,erhalten/akzeptiert”.

Die Klagerin hat gemeint, fur die Kindigung der Beklagten liege we-
der ein wichtiger Grund vor, noch sei sie sozial gerechtfertigt. Ohne

eine vorangegangene einschlagige Abmahnung konne ihre Vertrags-

verletzung kein hinreichender Kindigungsgrund sein.

Sie hat beantragt,
festzustellen, dass das Arbeitsverhaltnis der Klégerin
weder durch die auRerordentliche noch hilfsweise
ordentliche  Kundigung der Beklagten  vom
09.06.2000, der Klagerin zugegangen am
09.06.2000, aufgelost worden ist.

" Die Beklagten haben beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie haben behauptet, die Klagerin hatte durch ihre Vorgehensweise
nicht nur den gesamten Datenbestand der Beklagten, sondern auch
denjenigen der Mandantschaft gefahrdet. Das Eindringen von Viren
sei nicht nur durch das Offnen von Attachments zu befiirchten, son-
dern gerade im Zusammenhang mit ,Kettenbriefen und dem ausge-
I6sten Schneeballeffekt zu befiirchten. Das verbotswidrige Verhalten

der Klagerin habe das erforderliche Vertrauensverhaltnis zu ihnen so
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erheblich gestort, dass es durch eine vorangehende Abmahnung

nicht hatte wiederhergestellt werden konnen.

Mit am 20.03.2001 verkiindetem Urteil hat das Arbeitsgericht Frank-
furt am Main - 5 Ca 4459/00 - der Klage stattgegeben. Zur Begriin-
dung hat es ausgefiihrt, dass das dem Kindigungsschutzrecht inne
wohnende VerhaltnismaRigkeitsprinzip vor Ausspruch der verhal-
tensbedingten Kindigung eine Abmahnung erfordert hatte. Eine Fall-
konstellation, in der dieses Erfordernis ausnahmsweise nicht beste-
he, liege nicht vor. Weder kdnne von der Erfolglosigkeit einer solchen
Abmahnung im Hinblick auf das Verhalten der Klagerin in der Zukunft
ausgegangen werden, noch kdnne ihr Verhalten als so hartnackig
und uneinsichtig angesehen werden, dass nicht die mildere MaR-
nahme der Abmahnung einer Kiindigung hatte vorangehen mussen.
Wegen der vollstdndigen Entscheidungsgriinde wird auf die Seiten 4
- 6 des Urteils (Bl. 89 - 91 d.A.) ergéanzend Bezug genommen.

Gegen dieses den Beklagten am 10.05.2001 zugestellte Urteil haben
sie am 31.05.2001 Berufung eingelegt und dieses Rechtsmittel in-
nerhalb der bis zum 30. Juli 2001 verlangerten Fﬁst am 27. Juli 2001
begriindet. Sie meinen, der Klagerin sei angesichts des Protokolls
vom 09.02.2000 klar gemacht worden, dass unter keinen Umstanden
eine Verletzung des Verbotes beziglich privater E-Mails hingenom-
men werde. Deshalb sei eine der Kiindigung vorangehende Abmah-
nung nicht mehr erforderlich gewesen. Weiter meinen die Beklagten,
die angefdchten_e Entscheidung unterschatze die durch das Verhal—
ten der Kl&gerin fir den Datenbestand ausgeldsten Gefahrdungen.
Gerade uber private E-Mails wirden Viren eingeschleppt, da diese

Nutzer keine professionelle Virenabwehr betrieben. Gerade Ketten-

. briefe wirden durch den bewirkten Schneeballeffekt bevorzugt zur

Verbreitung von Viren missbraucht. Auch Anti-Virus-Programme (,Fi-
rewalls®) kénnten Schutz nur gegen bereits bekannte Viren bieten.

Neuartige ,Erreger” wiirden nicht heraqsgeﬁltert. Die Beklagten ver-
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treten nach wie vor die Auffassung, dass durch eine Abmahnung das
erforderliche Vertrauensverhéltnis in die Vertragstreue der Klagerin
nicht hatte wiederhergestellt werden kénnen. Es kénne nicht verlangt
werden, dass erst ein ,Daten-GAU" abgewartet werden misse, ehe
eine Klindigung ausgesprochen werden dirfe. Seitens der Beklagten
sei alles mdgliche getan worden, um den Mitarbeitern den Stellen-

wert der ,E-Mail-Disziplin“ deutlich zu machen.

Schlielllich behaupten die Beklagten, die Klagerin habe darauf ver-
zichtet, sich gegen die Kundigung zu wehren. Sie meinen namlich,
die Kl&gerin habe mit ihrer Unterschrift unter den Worten ,erhal-

ten/akzeptiert” die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses hingenom-

" men. Sie sei auch ausdriicklich darauf hingewiesen worden, dass sie

mit ihrer Unterschrift die Rechtsfolgen der Kiindigung billige, akzep-
tiere. Jedenfalls verhalte sich die Klagerin treuwidrig und wider-
sprichlich, wenn sie sich nun auf die Unwirksamkeit der einmal ak-

zeptierten Kindigung berufe.
Die Beklagten beantragen,
~unter Ab&nderung des am 20. Méarz 2001 verkinde-
ten Urteils des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main
zum Az.: 5 Ca 4459/00 die Klage abzuweisen.
Die Klagerin beantragt,

die Berufung zurtickzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und widerspricht dem Vortrag
der Beklagten hinsichtlich der Annahme der Ktindigung.

Wegen des vollstandigen Vortrags der Parteien im Berufungsrechts-

zug wird erganzend Bezug genommen auf die Berufungsbegriindung
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(Bl. 122 - 133 d.A.), den Beklagtenschriftsatz vom 05.12.2001 (BI.
174 - 177 d.A.) sowie auf die Berufungsbeantwortung (Bl. 160 - 166
d.A.).

Entscheidungsgriinde
Die zulassige Berufung ist unbegriindet. Das Arbeitsverhaltnis zwi-

schen den Parteien wurde durch die Kiindigung der Beklagten vom
09.06.2000 weder fristios noch zum 15.07.2000 aufgeldst. Die Klage-

! rin ist nicht gehindert, gegen diese Kindigung gerichtlich vor-
(] zugehen; sie verhélt sich damit auch nicht treuwidrig.
1.

Die Kundigung der Beklagten vom 09.06.2000 ist als auRerordentli-
che Kiindigung (§ 626 Abs. 1 BGB) und als fristgemaRe Kindigung
(§ 1 Abs. 1 KSchG) gleichermalen schon deshalb unwirksam, wefl
die Beklagte die Klagerin vor ihrem Ausspruch nicht einschlégig ab-

gemahnt hat.

Nach standiger und zutreffender Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts, der die Kammer folgt, ist grundsatzlich ein Arbeitneh-
[ mer, der wegen eines nicht vertragsgerechten Verhaltens fristlos o-
der fristgemaR gekuindigt werden soll, zun&chst abzumahnen (aus-
driickliche Bestétigung der sténdigen Rechtsprechung durch Urteil
vom 17.02.1994 - 2 AZR 616/93 - DB 1994, S. 1477 ff.). Zutreffend
hat schon das angefochtene Urteil darauf hingewiesen, dass dieses
Erfordernis sich aus dem dem Kiindigungsschutzrecht inne wohnen-
den VerhaltnismaRigkeitsprinzip herleitet. Eine solche Abmahnung

hat die Beklagte unstreitig nicht ausgesprochen.

Es liegt auch keiner der Félle vor, fir die nach der genannten Recht-

sprechung des BAG (a.a.0.) im Einzelfall von einer der Kindigung
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vorangehenden Abmahnung abgesehen werden kénnte. Insbeson-
dere geht es nicht um eine schwere Pflichtverletzung, deren Rechts-
widrigkeit fir den Arbeitnehmer ohne weiteres erkennbar ist und bei
der eine Hinnahme des Verhaltens durch den Arbeitgeber offensicht-
lich ausgeschlossen ist (so BAG, Beschluss vom 10.02.1999 - 2 ABR
31/98 - DB 1999, S. 1121 ff.). Solche Félle sind z.B. typischerweise
bei zu Lasten des Arbeitgebers begangenen Vermégensdelikten wie

Diebstahl oder Unterschlagung anzunehmen.

Die konkrete Pflichtverletzung der Klagerin war nicht von vergleich-
barem Gewicht. Die Kammer verkennt nicht das hervorragende Inte-
resse der Beklagten am Schutz des bei ihr gespeicherten und Uber
sie zuganglichen Datenbestandes. Zutreffend schildern die Beklag-
ten die Folgen einer ,Virus-Infektion® fiir ihren Betrieb in Frankfurt,
unter Umstanden auch die tbrigen Standorte und im Extremfall bis
hin zu den Mandanten. Es kann als zutreffend unterstellt werden,
dass das Eindringen eines Computervirus die von den Beklagten
befurchteten weitreichenden Folgen haben kénnte. Es stimmt auch,
dass ein absoluter Schutz gegen diese Geféhrdung des Datenbe-
standes bei den Beklagten nur durch die Unterlassung jeglichen E-
Mail-Verkehrs zu gewéhrleisten ware. Mit dem Verbot des Empfangs,
der Offnung und des Versendens von privaten E-Mails haben die
Beklagten daher einen konsequenten Schritt zur partiellen Eindam-
mung der geschilderten Gefahren unternommen. Solche Regeln und
Verbote zur Einddmmung des Gefahrenpotentials in der modernen
Arbeits- und Wirtschaftswelt bestehen auch in zahlfeichen anderen
Bereichen, in denen geringe Ursachen schwerste Schaden zur Folge
haben kénnen. Sicherheitsvorschriften beim Betrieb z.B. von Ver-
kehrsmitteln, bindende Bedienungsanleitungen fur die Unterhaltung
geféahrlicher Produktionsanlagen und auch das von den Beklagten
angesprochene Rauchverbot an Tankstellen z&hlen hierzu. Die Ver-
letzung solcher Verpflichtungen kann unter ungiinstigen Umstznden,

beim Zusammentreffen mit anderen gefahrsteigernden Verhaltnissen
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nicht nur katastrophale Sachschaden, sondern auch schwere Perso-
nenschaden zur Folge haben. Gleichwohl wird man in diesen ,klassi-
schen® Fallen einer Gefahrensteigerung durch die Verletzung von
Ordnungsvorschriften nicht in jedem Fall vor Ausspruch einer aufer-
ordentlichen oder ordentlichen Kiindigung auf eine vorangehende

Abmahnung verzichten.

Bei der zunehmenden Regelungsdichte, die das moderne Arbeitsle-
ben kennzeichnet, kommt es - wie die Erfahrung zeigt - auch immer
wieder zu bewussten VerstoRen. Nicht jede der zahlreichen einzu-
haltenden Pflichten wird von den Arbeitnehmern ernst genug ge-
nommen, weil diese Regeln oft in ihrer Zielrichtung auf Gefahrver-
meidung nicht mehr erkannt werden. Deshalb muss von einem Ar-
beitgeber, der einen bewussten Regelverstoll der geschilderten Art
ohne vorangehende Abmahnung unmittelbar zum. Anlass einer au-
Rerordentlichen oder ordentlichen Kiindigung nehmen will, zumindest
verlangt werden, dass er die Bedeutung und Ernsthaftigkeit des

betreffenden Verbotes unmissverstandlich hervorhebt.

Dies haben die Beklagten nach Ansicht der Kammer in Bezug auf
das Verbot des Empfanges, der Offnung und des Versand es privater
E-Mails nicht hinreichend getan, und zwar auch nicht mit dem un-
streitig auch an die Klagerin versandten Protokoll des Staff—Meetings
vom 09.02.2000. Einer der darin angesprochenen 8 Tagesordnungs-
punkte befasst sich mit E-Mails und bringt zum Ausdruck, dass diese
,hauptsachlich“ der geschéftlichen Informationsiibermittiung dienen.
Weiter heilt es, dass private E-Mails nicht verschickt werden ,soll-
ten“. SchlieRlich heiflt es: ,Klaus-Dieter Heinick wies nochmals dar-
auf hin, dass hierdurch Viren ins System gelangen koénnten, eine
fristiose Kiindigung ist die Folge. Ein striktes Verbot jeglichen priva-
ten E-Mail-Verkehrs ist daraus nicht zu entnehmen. Auch die ab-

schlieRende Androhung der auRerordentlichen Kundigung wird eher

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

..

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

5 Sa 987/01
-10 -

an die Folge des Eindringens von Viren in das System als bereits an

den diese Gefahr eréffnenden privaten E-Mail-Verkehr gekniipft.

Die Klagerin konnte infolge dessen nicht wissen, dass die Beklagten
ihr Verhalten in Bezug auf die E-Mail unter keinen Umsténden hin-
nehmen wirden. Die der Kiindigung vorangehende Abmahnung war
daher nicht entbehrlich. Aus den gleichen soeben dargelegten Griin-
den ergibt sich, dass bei einer eindeutigen, die- Ernsthaftigkeit des
Verbots betonenden Abmahnung das Vertrauensverhaltnis zwischen
den Parteien in dem fur die Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses
erforderlichen- Maly hatte wiederhergestellt werden kénnen (BAG,
Urteil vom 04.06.1997 - 2 AZR 526/96 - AP Nr. 137 zu § 626 BGB).

2.
Die Klagerin hat nicht auf die Geltendmachung der Unwirksam-

keit der Kiindigung der Beklagten verzichtet.

Auch wenn man davon ausgeht, dass sich auf der schriftlichen Kin-
digung der Beklagten vom 09.06.2000 bei Unterzeichnung durch die
Klagerin bereits der handschriftliche Zusatz ,erhalten/akzeptiert* be-
fand, l&sst sich daraus ein Klageverzicht nicht herleiten. Der dafir
erforderliche Erkléruhgswert kommt in den beiden Worten nicht zum
Ausdruck. Im Zusammenhang mit der Ubergabe eines Kindigungs-
schreibens ist einer solchen Erklarung vielmehr ein Empfangsbe-

kenntnis bezlglich der Urkunde zu entnehmen.

Die Behauptung der Beklagten, die Klagerin sei ausdriicklich darauf
hingewiesen worden, dass sie mit ihrer Unterschrift ,die Rechtsfolgen
der Kindigung billige, akzeptiere®, ist unerheblich. Ob eine Kindi-
gung namlich die Rechtsfolge der Beendigung des gekiindigten Ar-
beitsverhéltnisses hat oder nicht, hangt gerade von ihrer Wirksamkeit
ab, die letztlich nur durch gerichtliche Feststellung verbindlich zu kl&-

ren ist. Infolgedessen verhielt sich die Klagerin mit der anhéngig ge-
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machten Kindigungsschutzklage auch nicht widerspriichlich. Einer
Vernehmung des von den Beklagten benannten Zeugen Heinick fir
ihre Behauptung bedurfte es daher nicht.

Die Kosten des erfolgloSen Rechtsmittels der Berufung haben die
Beklagten zu tragen (§ 97 Abs. 1 ZPO).

v Grunde fur die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich (§ 72
‘ Abs. 2 ArbGG).
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Lansarhgitsgerioht Im Namen des Volkes!
el Urteil

AktefZaicheri 5 Sa 987/2001

ETaRmo@o Ca 445000 .
%, M ArbG Frankfurt am Main

- % <« 43

gez. Singh

Angestelite

als Urkundsbeamtin der Geschi

s

hat das Hessische Landesarbeitsgericht , Kammer 5

in Frankfurt am Main

auf die mindliche Verhandlung vom 13. Dezember 2001

durch den Vorsitzendén Richter am LAG  Prieger

als Vorsitzenden

und die ehrenamtlichen Richter Dr. Hansen und Hackel

als Beisitzer
fur Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt
“am Main vom 20.03.2001 - Az. 5 Ca 4459/00 - wird kostenpflichtig zuriick-
gewiesen. ‘ :

Die Revision wird nicht zugelassen.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeit ift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - htt JJlwww jurpc.de
ntemgt EeE LY P
-3-

’Tatbestand

Die Parteien streiten um die Rechtswirksamkeit einer aufRerordentli-
chen, hilfsweise ordentlich ausgesprochenen Kiindigung gegentiber

der Kl&gerin.

Diese ist seit dem 07.07.1999 als Rezeptionistin in der Anwalts-
kanzlei der Beklagten zu einem monatlichen Bruttolohn von zuletzt
DM 2.800,00 beschaftigt. Auf den schriftlichen Arbeitsvertrag wird
ergéanzend Bezug genommen (BI. 4 - 14 d.A.). Die Beklagten geho-
ren zu einer internationalen Anwaltsfirma mit weltweit mehr als 4.500
Mitarbeitern an insgesamt 22 Standorten. Diese sind untereinander
ebenso wie die etwa 100 Mitarbeiter in der Niederlassung Frankfurt
am Main far den elektronischen Datenverkehr mAiteinander vernetzt.
Ein erheblicher Teil des Schriftverkehrs - auch mit den namhaften
Mandanten - wird per E-Mail abgewickelt. Im Betrieb der Beklagten
ist es im Interesse des Schutzes der umfangreichen, auch die Man-
danten betreffenden Datenbesténde vor elektronischen Viren unter-
sagt, private E-Mails zu empfangen, zu &ffnen oder zu versenden. Im
Protokoll eines Staff-Meetings vom 09.02.2000, das auch an die Kla-

gerin Ubersandt wurde, heil’t es:

Emails dienen hauptséachlich der geschéftlichen Informations-
Ubermittlung. Private Emails sollten nicht versandt werden. Es
gab Beschwerden von einigen Anwélten, insbesondere K H

.. C H -wies nochmals darauf hin, dass hier-
durch Viren ins System gelangen kénnten, eine fristlose Kiindi-

gung ist die Folge.

- Am 08.06.2000 erhielt die Klagerin per E-Mail einen privaten ,Ket-
tenbrief” von ihrer Tante, den sie sowohl Uber das Intranet im Betrieb
der Beklagten an ihre Sekretariatskolleginnen als auch dariiber hin-
aus an eine Anzahl von Adressaten auflterhalb des Datennetzes der

Beklagten weitersandte. Wegen des Inhalts dieser Schreiben wird
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erganzend auf Bl. 56 - 59 d.A. Bezug genommen. Mit Schreiben vom
09.06.2000 (Bi. 136 d.A.), das der Klagerin an diesem Tag ausge-
handigt wurdel, kiindigten die Beklagten das Arbeitsverhéltnis mit der
Klagerin ,fristlos oder hilfsweise zum 15.07.2000. Die Klagerin un-
terzeichnete das genannte Kindigungsschreiben. Gemal einer zur
Akte gereichten Kopie (Bl. 136 d.A.) befindet sich Gber der Unter-
schrift der Klagerin handschriftlich der Zusatz: ,erhalten/akzeptiert”.

Die Klagerin hat gemeint, fur die Kindigung der Beklagten liege we-
der ein wichtiger Grund vor, noch sei sie sozial gerechtfertigt. Ohne

eine vorangegangene einschlagige Abmahnung konne ihre Vertrags-

verletzung kein hinreichender Kindigungsgrund sein.

Sie hat beantragt,
festzustellen, dass das Arbeitsverhaltnis der Klégerin
weder durch die auRerordentliche noch hilfsweise
ordentliche  Kundigung der Beklagten  vom
09.06.2000, der Klagerin zugegangen am
09.06.2000, aufgelost worden ist.

" Die Beklagten haben beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie haben behauptet, die Klagerin hatte durch ihre Vorgehensweise
nicht nur den gesamten Datenbestand der Beklagten, sondern auch
denjenigen der Mandantschaft gefahrdet. Das Eindringen von Viren
sei nicht nur durch das Offnen von Attachments zu befiirchten, son-
dern gerade im Zusammenhang mit ,Kettenbriefen und dem ausge-
I6sten Schneeballeffekt zu befiirchten. Das verbotswidrige Verhalten

der Klagerin habe das erforderliche Vertrauensverhaltnis zu ihnen so
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erheblich gestort, dass es durch eine vorangehende Abmahnung

nicht hatte wiederhergestellt werden konnen.

Mit am 20.03.2001 verkiindetem Urteil hat das Arbeitsgericht Frank-
furt am Main - 5 Ca 4459/00 - der Klage stattgegeben. Zur Begriin-
dung hat es ausgefiihrt, dass das dem Kindigungsschutzrecht inne
wohnende VerhaltnismaRigkeitsprinzip vor Ausspruch der verhal-
tensbedingten Kindigung eine Abmahnung erfordert hatte. Eine Fall-
konstellation, in der dieses Erfordernis ausnahmsweise nicht beste-
he, liege nicht vor. Weder kdnne von der Erfolglosigkeit einer solchen
Abmahnung im Hinblick auf das Verhalten der Klagerin in der Zukunft
ausgegangen werden, noch kdnne ihr Verhalten als so hartnackig
und uneinsichtig angesehen werden, dass nicht die mildere MaR-
nahme der Abmahnung einer Kiindigung hatte vorangehen mussen.
Wegen der vollstdndigen Entscheidungsgriinde wird auf die Seiten 4
- 6 des Urteils (Bl. 89 - 91 d.A.) ergéanzend Bezug genommen.

Gegen dieses den Beklagten am 10.05.2001 zugestellte Urteil haben
sie am 31.05.2001 Berufung eingelegt und dieses Rechtsmittel in-
nerhalb der bis zum 30. Juli 2001 verlangerten Fﬁst am 27. Juli 2001
begriindet. Sie meinen, der Klagerin sei angesichts des Protokolls
vom 09.02.2000 klar gemacht worden, dass unter keinen Umstanden
eine Verletzung des Verbotes beziglich privater E-Mails hingenom-
men werde. Deshalb sei eine der Kiindigung vorangehende Abmah-
nung nicht mehr erforderlich gewesen. Weiter meinen die Beklagten,
die angefdchten_e Entscheidung unterschatze die durch das Verhal—
ten der Kl&gerin fir den Datenbestand ausgeldsten Gefahrdungen.
Gerade uber private E-Mails wirden Viren eingeschleppt, da diese

Nutzer keine professionelle Virenabwehr betrieben. Gerade Ketten-

. briefe wirden durch den bewirkten Schneeballeffekt bevorzugt zur

Verbreitung von Viren missbraucht. Auch Anti-Virus-Programme (,Fi-
rewalls®) kénnten Schutz nur gegen bereits bekannte Viren bieten.

Neuartige ,Erreger” wiirden nicht heraqsgeﬁltert. Die Beklagten ver-
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treten nach wie vor die Auffassung, dass durch eine Abmahnung das
erforderliche Vertrauensverhéltnis in die Vertragstreue der Klagerin
nicht hatte wiederhergestellt werden kénnen. Es kénne nicht verlangt
werden, dass erst ein ,Daten-GAU" abgewartet werden misse, ehe
eine Klindigung ausgesprochen werden dirfe. Seitens der Beklagten
sei alles mdgliche getan worden, um den Mitarbeitern den Stellen-

wert der ,E-Mail-Disziplin“ deutlich zu machen.

Schlielllich behaupten die Beklagten, die Klagerin habe darauf ver-
zichtet, sich gegen die Kundigung zu wehren. Sie meinen namlich,
die Kl&gerin habe mit ihrer Unterschrift unter den Worten ,erhal-

ten/akzeptiert” die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses hingenom-

" men. Sie sei auch ausdriicklich darauf hingewiesen worden, dass sie

mit ihrer Unterschrift die Rechtsfolgen der Kiindigung billige, akzep-
tiere. Jedenfalls verhalte sich die Klagerin treuwidrig und wider-
sprichlich, wenn sie sich nun auf die Unwirksamkeit der einmal ak-

zeptierten Kindigung berufe.
Die Beklagten beantragen,
~unter Ab&nderung des am 20. Méarz 2001 verkinde-
ten Urteils des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main
zum Az.: 5 Ca 4459/00 die Klage abzuweisen.
Die Klagerin beantragt,

die Berufung zurtickzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und widerspricht dem Vortrag
der Beklagten hinsichtlich der Annahme der Ktindigung.

Wegen des vollstandigen Vortrags der Parteien im Berufungsrechts-

zug wird erganzend Bezug genommen auf die Berufungsbegriindung
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(Bl. 122 - 133 d.A.), den Beklagtenschriftsatz vom 05.12.2001 (BI.
174 - 177 d.A.) sowie auf die Berufungsbeantwortung (Bl. 160 - 166
d.A.).

Entscheidungsgriinde
Die zulassige Berufung ist unbegriindet. Das Arbeitsverhaltnis zwi-

schen den Parteien wurde durch die Kiindigung der Beklagten vom
09.06.2000 weder fristios noch zum 15.07.2000 aufgeldst. Die Klage-

! rin ist nicht gehindert, gegen diese Kindigung gerichtlich vor-
(] zugehen; sie verhélt sich damit auch nicht treuwidrig.
1.

Die Kundigung der Beklagten vom 09.06.2000 ist als auRerordentli-
che Kiindigung (§ 626 Abs. 1 BGB) und als fristgemaRe Kindigung
(§ 1 Abs. 1 KSchG) gleichermalen schon deshalb unwirksam, wefl
die Beklagte die Klagerin vor ihrem Ausspruch nicht einschlégig ab-

gemahnt hat.

Nach standiger und zutreffender Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts, der die Kammer folgt, ist grundsatzlich ein Arbeitneh-
[ mer, der wegen eines nicht vertragsgerechten Verhaltens fristlos o-
der fristgemaR gekuindigt werden soll, zun&chst abzumahnen (aus-
driickliche Bestétigung der sténdigen Rechtsprechung durch Urteil
vom 17.02.1994 - 2 AZR 616/93 - DB 1994, S. 1477 ff.). Zutreffend
hat schon das angefochtene Urteil darauf hingewiesen, dass dieses
Erfordernis sich aus dem dem Kiindigungsschutzrecht inne wohnen-
den VerhaltnismaRigkeitsprinzip herleitet. Eine solche Abmahnung

hat die Beklagte unstreitig nicht ausgesprochen.

Es liegt auch keiner der Félle vor, fir die nach der genannten Recht-

sprechung des BAG (a.a.0.) im Einzelfall von einer der Kindigung
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vorangehenden Abmahnung abgesehen werden kénnte. Insbeson-
dere geht es nicht um eine schwere Pflichtverletzung, deren Rechts-
widrigkeit fir den Arbeitnehmer ohne weiteres erkennbar ist und bei
der eine Hinnahme des Verhaltens durch den Arbeitgeber offensicht-
lich ausgeschlossen ist (so BAG, Beschluss vom 10.02.1999 - 2 ABR
31/98 - DB 1999, S. 1121 ff.). Solche Félle sind z.B. typischerweise
bei zu Lasten des Arbeitgebers begangenen Vermégensdelikten wie

Diebstahl oder Unterschlagung anzunehmen.

Die konkrete Pflichtverletzung der Klagerin war nicht von vergleich-
barem Gewicht. Die Kammer verkennt nicht das hervorragende Inte-
resse der Beklagten am Schutz des bei ihr gespeicherten und Uber
sie zuganglichen Datenbestandes. Zutreffend schildern die Beklag-
ten die Folgen einer ,Virus-Infektion® fiir ihren Betrieb in Frankfurt,
unter Umstanden auch die tbrigen Standorte und im Extremfall bis
hin zu den Mandanten. Es kann als zutreffend unterstellt werden,
dass das Eindringen eines Computervirus die von den Beklagten
befurchteten weitreichenden Folgen haben kénnte. Es stimmt auch,
dass ein absoluter Schutz gegen diese Geféhrdung des Datenbe-
standes bei den Beklagten nur durch die Unterlassung jeglichen E-
Mail-Verkehrs zu gewéhrleisten ware. Mit dem Verbot des Empfangs,
der Offnung und des Versendens von privaten E-Mails haben die
Beklagten daher einen konsequenten Schritt zur partiellen Eindam-
mung der geschilderten Gefahren unternommen. Solche Regeln und
Verbote zur Einddmmung des Gefahrenpotentials in der modernen
Arbeits- und Wirtschaftswelt bestehen auch in zahlfeichen anderen
Bereichen, in denen geringe Ursachen schwerste Schaden zur Folge
haben kénnen. Sicherheitsvorschriften beim Betrieb z.B. von Ver-
kehrsmitteln, bindende Bedienungsanleitungen fur die Unterhaltung
geféahrlicher Produktionsanlagen und auch das von den Beklagten
angesprochene Rauchverbot an Tankstellen z&hlen hierzu. Die Ver-
letzung solcher Verpflichtungen kann unter ungiinstigen Umstznden,

beim Zusammentreffen mit anderen gefahrsteigernden Verhaltnissen

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Z itschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.d
B8 687/01 P Jurpe.de
-9-

nicht nur katastrophale Sachschaden, sondern auch schwere Perso-
nenschaden zur Folge haben. Gleichwohl wird man in diesen ,klassi-
schen® Fallen einer Gefahrensteigerung durch die Verletzung von
Ordnungsvorschriften nicht in jedem Fall vor Ausspruch einer aufer-
ordentlichen oder ordentlichen Kiindigung auf eine vorangehende

Abmahnung verzichten.

Bei der zunehmenden Regelungsdichte, die das moderne Arbeitsle-
ben kennzeichnet, kommt es - wie die Erfahrung zeigt - auch immer
wieder zu bewussten VerstoRen. Nicht jede der zahlreichen einzu-
haltenden Pflichten wird von den Arbeitnehmern ernst genug ge-
nommen, weil diese Regeln oft in ihrer Zielrichtung auf Gefahrver-
meidung nicht mehr erkannt werden. Deshalb muss von einem Ar-
beitgeber, der einen bewussten Regelverstoll der geschilderten Art
ohne vorangehende Abmahnung unmittelbar zum. Anlass einer au-
Rerordentlichen oder ordentlichen Kiindigung nehmen will, zumindest
verlangt werden, dass er die Bedeutung und Ernsthaftigkeit des

betreffenden Verbotes unmissverstandlich hervorhebt.

Dies haben die Beklagten nach Ansicht der Kammer in Bezug auf
das Verbot des Empfanges, der Offnung und des Versand es privater
E-Mails nicht hinreichend getan, und zwar auch nicht mit dem un-
streitig auch an die Klagerin versandten Protokoll des Staff—Meetings
vom 09.02.2000. Einer der darin angesprochenen 8 Tagesordnungs-
punkte befasst sich mit E-Mails und bringt zum Ausdruck, dass diese
,hauptsachlich“ der geschéftlichen Informationsiibermittiung dienen.
Weiter heilt es, dass private E-Mails nicht verschickt werden ,soll-
ten“. SchlieRlich heiflt es: ,Klaus-Dieter Heinick wies nochmals dar-
auf hin, dass hierdurch Viren ins System gelangen koénnten, eine
fristiose Kiindigung ist die Folge. Ein striktes Verbot jeglichen priva-
ten E-Mail-Verkehrs ist daraus nicht zu entnehmen. Auch die ab-

schlieRende Androhung der auRerordentlichen Kundigung wird eher
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an die Folge des Eindringens von Viren in das System als bereits an

den diese Gefahr eréffnenden privaten E-Mail-Verkehr gekniipft.

Die Klagerin konnte infolge dessen nicht wissen, dass die Beklagten
ihr Verhalten in Bezug auf die E-Mail unter keinen Umsténden hin-
nehmen wirden. Die der Kiindigung vorangehende Abmahnung war
daher nicht entbehrlich. Aus den gleichen soeben dargelegten Griin-
den ergibt sich, dass bei einer eindeutigen, die- Ernsthaftigkeit des
Verbots betonenden Abmahnung das Vertrauensverhaltnis zwischen
den Parteien in dem fur die Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses
erforderlichen- Maly hatte wiederhergestellt werden kénnen (BAG,
Urteil vom 04.06.1997 - 2 AZR 526/96 - AP Nr. 137 zu § 626 BGB).

2.
Die Klagerin hat nicht auf die Geltendmachung der Unwirksam-

keit der Kiindigung der Beklagten verzichtet.

Auch wenn man davon ausgeht, dass sich auf der schriftlichen Kin-
digung der Beklagten vom 09.06.2000 bei Unterzeichnung durch die
Klagerin bereits der handschriftliche Zusatz ,erhalten/akzeptiert* be-
fand, l&sst sich daraus ein Klageverzicht nicht herleiten. Der dafir
erforderliche Erkléruhgswert kommt in den beiden Worten nicht zum
Ausdruck. Im Zusammenhang mit der Ubergabe eines Kindigungs-
schreibens ist einer solchen Erklarung vielmehr ein Empfangsbe-

kenntnis bezlglich der Urkunde zu entnehmen.

Die Behauptung der Beklagten, die Klagerin sei ausdriicklich darauf
hingewiesen worden, dass sie mit ihrer Unterschrift ,die Rechtsfolgen
der Kindigung billige, akzeptiere®, ist unerheblich. Ob eine Kindi-
gung namlich die Rechtsfolge der Beendigung des gekiindigten Ar-
beitsverhéltnisses hat oder nicht, hangt gerade von ihrer Wirksamkeit
ab, die letztlich nur durch gerichtliche Feststellung verbindlich zu kl&-

ren ist. Infolgedessen verhielt sich die Klagerin mit der anhéngig ge-
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machten Kindigungsschutzklage auch nicht widerspriichlich. Einer
Vernehmung des von den Beklagten benannten Zeugen Heinick fir
ihre Behauptung bedurfte es daher nicht.

Die Kosten des erfolgloSen Rechtsmittels der Berufung haben die
Beklagten zu tragen (§ 97 Abs. 1 ZPO).

v Grunde fur die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich (§ 72
‘ Abs. 2 ArbGG).
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Lansarhgitsgerioht Im Namen des Volkes!
el Urteil

AktefZaicheri 5 Sa 987/2001

ETaRmo@o Ca 445000 .
%, M ArbG Frankfurt am Main

- % <« 43

gez. Singh

Angestelite

als Urkundsbeamtin der Geschi

s

hat das Hessische Landesarbeitsgericht , Kammer 5

in Frankfurt am Main

auf die mindliche Verhandlung vom 13. Dezember 2001

durch den Vorsitzendén Richter am LAG  Prieger

als Vorsitzenden

und die ehrenamtlichen Richter Dr. Hansen und Hackel

als Beisitzer
fur Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt
“am Main vom 20.03.2001 - Az. 5 Ca 4459/00 - wird kostenpflichtig zuriick-
gewiesen. ‘ :

Die Revision wird nicht zugelassen.
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’Tatbestand

Die Parteien streiten um die Rechtswirksamkeit einer aufRerordentli-
chen, hilfsweise ordentlich ausgesprochenen Kiindigung gegentiber

der Kl&gerin.

Diese ist seit dem 07.07.1999 als Rezeptionistin in der Anwalts-
kanzlei der Beklagten zu einem monatlichen Bruttolohn von zuletzt
DM 2.800,00 beschaftigt. Auf den schriftlichen Arbeitsvertrag wird
ergéanzend Bezug genommen (BI. 4 - 14 d.A.). Die Beklagten geho-
ren zu einer internationalen Anwaltsfirma mit weltweit mehr als 4.500
Mitarbeitern an insgesamt 22 Standorten. Diese sind untereinander
ebenso wie die etwa 100 Mitarbeiter in der Niederlassung Frankfurt
am Main far den elektronischen Datenverkehr mAiteinander vernetzt.
Ein erheblicher Teil des Schriftverkehrs - auch mit den namhaften
Mandanten - wird per E-Mail abgewickelt. Im Betrieb der Beklagten
ist es im Interesse des Schutzes der umfangreichen, auch die Man-
danten betreffenden Datenbesténde vor elektronischen Viren unter-
sagt, private E-Mails zu empfangen, zu &ffnen oder zu versenden. Im
Protokoll eines Staff-Meetings vom 09.02.2000, das auch an die Kla-

gerin Ubersandt wurde, heil’t es:

Emails dienen hauptséachlich der geschéftlichen Informations-
Ubermittlung. Private Emails sollten nicht versandt werden. Es
gab Beschwerden von einigen Anwélten, insbesondere K H

.. C H -wies nochmals darauf hin, dass hier-
durch Viren ins System gelangen kénnten, eine fristlose Kiindi-

gung ist die Folge.

- Am 08.06.2000 erhielt die Klagerin per E-Mail einen privaten ,Ket-
tenbrief” von ihrer Tante, den sie sowohl Uber das Intranet im Betrieb
der Beklagten an ihre Sekretariatskolleginnen als auch dariiber hin-
aus an eine Anzahl von Adressaten auflterhalb des Datennetzes der

Beklagten weitersandte. Wegen des Inhalts dieser Schreiben wird
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erganzend auf Bl. 56 - 59 d.A. Bezug genommen. Mit Schreiben vom
09.06.2000 (Bi. 136 d.A.), das der Klagerin an diesem Tag ausge-
handigt wurdel, kiindigten die Beklagten das Arbeitsverhéltnis mit der
Klagerin ,fristlos oder hilfsweise zum 15.07.2000. Die Klagerin un-
terzeichnete das genannte Kindigungsschreiben. Gemal einer zur
Akte gereichten Kopie (Bl. 136 d.A.) befindet sich Gber der Unter-
schrift der Klagerin handschriftlich der Zusatz: ,erhalten/akzeptiert”.

Die Klagerin hat gemeint, fur die Kindigung der Beklagten liege we-
der ein wichtiger Grund vor, noch sei sie sozial gerechtfertigt. Ohne

eine vorangegangene einschlagige Abmahnung konne ihre Vertrags-

verletzung kein hinreichender Kindigungsgrund sein.

Sie hat beantragt,
festzustellen, dass das Arbeitsverhaltnis der Klégerin
weder durch die auRerordentliche noch hilfsweise
ordentliche  Kundigung der Beklagten  vom
09.06.2000, der Klagerin zugegangen am
09.06.2000, aufgelost worden ist.

" Die Beklagten haben beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie haben behauptet, die Klagerin hatte durch ihre Vorgehensweise
nicht nur den gesamten Datenbestand der Beklagten, sondern auch
denjenigen der Mandantschaft gefahrdet. Das Eindringen von Viren
sei nicht nur durch das Offnen von Attachments zu befiirchten, son-
dern gerade im Zusammenhang mit ,Kettenbriefen und dem ausge-
I6sten Schneeballeffekt zu befiirchten. Das verbotswidrige Verhalten

der Klagerin habe das erforderliche Vertrauensverhaltnis zu ihnen so
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erheblich gestort, dass es durch eine vorangehende Abmahnung

nicht hatte wiederhergestellt werden konnen.

Mit am 20.03.2001 verkiindetem Urteil hat das Arbeitsgericht Frank-
furt am Main - 5 Ca 4459/00 - der Klage stattgegeben. Zur Begriin-
dung hat es ausgefiihrt, dass das dem Kindigungsschutzrecht inne
wohnende VerhaltnismaRigkeitsprinzip vor Ausspruch der verhal-
tensbedingten Kindigung eine Abmahnung erfordert hatte. Eine Fall-
konstellation, in der dieses Erfordernis ausnahmsweise nicht beste-
he, liege nicht vor. Weder kdnne von der Erfolglosigkeit einer solchen
Abmahnung im Hinblick auf das Verhalten der Klagerin in der Zukunft
ausgegangen werden, noch kdnne ihr Verhalten als so hartnackig
und uneinsichtig angesehen werden, dass nicht die mildere MaR-
nahme der Abmahnung einer Kiindigung hatte vorangehen mussen.
Wegen der vollstdndigen Entscheidungsgriinde wird auf die Seiten 4
- 6 des Urteils (Bl. 89 - 91 d.A.) ergéanzend Bezug genommen.

Gegen dieses den Beklagten am 10.05.2001 zugestellte Urteil haben
sie am 31.05.2001 Berufung eingelegt und dieses Rechtsmittel in-
nerhalb der bis zum 30. Juli 2001 verlangerten Fﬁst am 27. Juli 2001
begriindet. Sie meinen, der Klagerin sei angesichts des Protokolls
vom 09.02.2000 klar gemacht worden, dass unter keinen Umstanden
eine Verletzung des Verbotes beziglich privater E-Mails hingenom-
men werde. Deshalb sei eine der Kiindigung vorangehende Abmah-
nung nicht mehr erforderlich gewesen. Weiter meinen die Beklagten,
die angefdchten_e Entscheidung unterschatze die durch das Verhal—
ten der Kl&gerin fir den Datenbestand ausgeldsten Gefahrdungen.
Gerade uber private E-Mails wirden Viren eingeschleppt, da diese

Nutzer keine professionelle Virenabwehr betrieben. Gerade Ketten-

. briefe wirden durch den bewirkten Schneeballeffekt bevorzugt zur

Verbreitung von Viren missbraucht. Auch Anti-Virus-Programme (,Fi-
rewalls®) kénnten Schutz nur gegen bereits bekannte Viren bieten.

Neuartige ,Erreger” wiirden nicht heraqsgeﬁltert. Die Beklagten ver-
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treten nach wie vor die Auffassung, dass durch eine Abmahnung das
erforderliche Vertrauensverhéltnis in die Vertragstreue der Klagerin
nicht hatte wiederhergestellt werden kénnen. Es kénne nicht verlangt
werden, dass erst ein ,Daten-GAU" abgewartet werden misse, ehe
eine Klindigung ausgesprochen werden dirfe. Seitens der Beklagten
sei alles mdgliche getan worden, um den Mitarbeitern den Stellen-

wert der ,E-Mail-Disziplin“ deutlich zu machen.

Schlielllich behaupten die Beklagten, die Klagerin habe darauf ver-
zichtet, sich gegen die Kundigung zu wehren. Sie meinen namlich,
die Kl&gerin habe mit ihrer Unterschrift unter den Worten ,erhal-

ten/akzeptiert” die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses hingenom-

" men. Sie sei auch ausdriicklich darauf hingewiesen worden, dass sie

mit ihrer Unterschrift die Rechtsfolgen der Kiindigung billige, akzep-
tiere. Jedenfalls verhalte sich die Klagerin treuwidrig und wider-
sprichlich, wenn sie sich nun auf die Unwirksamkeit der einmal ak-

zeptierten Kindigung berufe.
Die Beklagten beantragen,
~unter Ab&nderung des am 20. Méarz 2001 verkinde-
ten Urteils des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main
zum Az.: 5 Ca 4459/00 die Klage abzuweisen.
Die Klagerin beantragt,

die Berufung zurtickzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und widerspricht dem Vortrag
der Beklagten hinsichtlich der Annahme der Ktindigung.

Wegen des vollstandigen Vortrags der Parteien im Berufungsrechts-

zug wird erganzend Bezug genommen auf die Berufungsbegriindung
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(Bl. 122 - 133 d.A.), den Beklagtenschriftsatz vom 05.12.2001 (BI.
174 - 177 d.A.) sowie auf die Berufungsbeantwortung (Bl. 160 - 166
d.A.).

Entscheidungsgriinde
Die zulassige Berufung ist unbegriindet. Das Arbeitsverhaltnis zwi-

schen den Parteien wurde durch die Kiindigung der Beklagten vom
09.06.2000 weder fristios noch zum 15.07.2000 aufgeldst. Die Klage-

! rin ist nicht gehindert, gegen diese Kindigung gerichtlich vor-
(] zugehen; sie verhélt sich damit auch nicht treuwidrig.
1.

Die Kundigung der Beklagten vom 09.06.2000 ist als auRerordentli-
che Kiindigung (§ 626 Abs. 1 BGB) und als fristgemaRe Kindigung
(§ 1 Abs. 1 KSchG) gleichermalen schon deshalb unwirksam, wefl
die Beklagte die Klagerin vor ihrem Ausspruch nicht einschlégig ab-

gemahnt hat.

Nach standiger und zutreffender Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts, der die Kammer folgt, ist grundsatzlich ein Arbeitneh-
[ mer, der wegen eines nicht vertragsgerechten Verhaltens fristlos o-
der fristgemaR gekuindigt werden soll, zun&chst abzumahnen (aus-
driickliche Bestétigung der sténdigen Rechtsprechung durch Urteil
vom 17.02.1994 - 2 AZR 616/93 - DB 1994, S. 1477 ff.). Zutreffend
hat schon das angefochtene Urteil darauf hingewiesen, dass dieses
Erfordernis sich aus dem dem Kiindigungsschutzrecht inne wohnen-
den VerhaltnismaRigkeitsprinzip herleitet. Eine solche Abmahnung

hat die Beklagte unstreitig nicht ausgesprochen.

Es liegt auch keiner der Félle vor, fir die nach der genannten Recht-

sprechung des BAG (a.a.0.) im Einzelfall von einer der Kindigung
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vorangehenden Abmahnung abgesehen werden kénnte. Insbeson-
dere geht es nicht um eine schwere Pflichtverletzung, deren Rechts-
widrigkeit fir den Arbeitnehmer ohne weiteres erkennbar ist und bei
der eine Hinnahme des Verhaltens durch den Arbeitgeber offensicht-
lich ausgeschlossen ist (so BAG, Beschluss vom 10.02.1999 - 2 ABR
31/98 - DB 1999, S. 1121 ff.). Solche Félle sind z.B. typischerweise
bei zu Lasten des Arbeitgebers begangenen Vermégensdelikten wie

Diebstahl oder Unterschlagung anzunehmen.

Die konkrete Pflichtverletzung der Klagerin war nicht von vergleich-
barem Gewicht. Die Kammer verkennt nicht das hervorragende Inte-
resse der Beklagten am Schutz des bei ihr gespeicherten und Uber
sie zuganglichen Datenbestandes. Zutreffend schildern die Beklag-
ten die Folgen einer ,Virus-Infektion® fiir ihren Betrieb in Frankfurt,
unter Umstanden auch die tbrigen Standorte und im Extremfall bis
hin zu den Mandanten. Es kann als zutreffend unterstellt werden,
dass das Eindringen eines Computervirus die von den Beklagten
befurchteten weitreichenden Folgen haben kénnte. Es stimmt auch,
dass ein absoluter Schutz gegen diese Geféhrdung des Datenbe-
standes bei den Beklagten nur durch die Unterlassung jeglichen E-
Mail-Verkehrs zu gewéhrleisten ware. Mit dem Verbot des Empfangs,
der Offnung und des Versendens von privaten E-Mails haben die
Beklagten daher einen konsequenten Schritt zur partiellen Eindam-
mung der geschilderten Gefahren unternommen. Solche Regeln und
Verbote zur Einddmmung des Gefahrenpotentials in der modernen
Arbeits- und Wirtschaftswelt bestehen auch in zahlfeichen anderen
Bereichen, in denen geringe Ursachen schwerste Schaden zur Folge
haben kénnen. Sicherheitsvorschriften beim Betrieb z.B. von Ver-
kehrsmitteln, bindende Bedienungsanleitungen fur die Unterhaltung
geféahrlicher Produktionsanlagen und auch das von den Beklagten
angesprochene Rauchverbot an Tankstellen z&hlen hierzu. Die Ver-
letzung solcher Verpflichtungen kann unter ungiinstigen Umstznden,

beim Zusammentreffen mit anderen gefahrsteigernden Verhaltnissen
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nicht nur katastrophale Sachschaden, sondern auch schwere Perso-
nenschaden zur Folge haben. Gleichwohl wird man in diesen ,klassi-
schen® Fallen einer Gefahrensteigerung durch die Verletzung von
Ordnungsvorschriften nicht in jedem Fall vor Ausspruch einer aufer-
ordentlichen oder ordentlichen Kiindigung auf eine vorangehende

Abmahnung verzichten.

Bei der zunehmenden Regelungsdichte, die das moderne Arbeitsle-
ben kennzeichnet, kommt es - wie die Erfahrung zeigt - auch immer
wieder zu bewussten VerstoRen. Nicht jede der zahlreichen einzu-
haltenden Pflichten wird von den Arbeitnehmern ernst genug ge-
nommen, weil diese Regeln oft in ihrer Zielrichtung auf Gefahrver-
meidung nicht mehr erkannt werden. Deshalb muss von einem Ar-
beitgeber, der einen bewussten Regelverstoll der geschilderten Art
ohne vorangehende Abmahnung unmittelbar zum. Anlass einer au-
Rerordentlichen oder ordentlichen Kiindigung nehmen will, zumindest
verlangt werden, dass er die Bedeutung und Ernsthaftigkeit des

betreffenden Verbotes unmissverstandlich hervorhebt.

Dies haben die Beklagten nach Ansicht der Kammer in Bezug auf
das Verbot des Empfanges, der Offnung und des Versand es privater
E-Mails nicht hinreichend getan, und zwar auch nicht mit dem un-
streitig auch an die Klagerin versandten Protokoll des Staff—Meetings
vom 09.02.2000. Einer der darin angesprochenen 8 Tagesordnungs-
punkte befasst sich mit E-Mails und bringt zum Ausdruck, dass diese
,hauptsachlich“ der geschéftlichen Informationsiibermittiung dienen.
Weiter heilt es, dass private E-Mails nicht verschickt werden ,soll-
ten“. SchlieRlich heiflt es: ,Klaus-Dieter Heinick wies nochmals dar-
auf hin, dass hierdurch Viren ins System gelangen koénnten, eine
fristiose Kiindigung ist die Folge. Ein striktes Verbot jeglichen priva-
ten E-Mail-Verkehrs ist daraus nicht zu entnehmen. Auch die ab-

schlieRende Androhung der auRerordentlichen Kundigung wird eher
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an die Folge des Eindringens von Viren in das System als bereits an

den diese Gefahr eréffnenden privaten E-Mail-Verkehr gekniipft.

Die Klagerin konnte infolge dessen nicht wissen, dass die Beklagten
ihr Verhalten in Bezug auf die E-Mail unter keinen Umsténden hin-
nehmen wirden. Die der Kiindigung vorangehende Abmahnung war
daher nicht entbehrlich. Aus den gleichen soeben dargelegten Griin-
den ergibt sich, dass bei einer eindeutigen, die- Ernsthaftigkeit des
Verbots betonenden Abmahnung das Vertrauensverhaltnis zwischen
den Parteien in dem fur die Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses
erforderlichen- Maly hatte wiederhergestellt werden kénnen (BAG,
Urteil vom 04.06.1997 - 2 AZR 526/96 - AP Nr. 137 zu § 626 BGB).

2.
Die Klagerin hat nicht auf die Geltendmachung der Unwirksam-

keit der Kiindigung der Beklagten verzichtet.

Auch wenn man davon ausgeht, dass sich auf der schriftlichen Kin-
digung der Beklagten vom 09.06.2000 bei Unterzeichnung durch die
Klagerin bereits der handschriftliche Zusatz ,erhalten/akzeptiert* be-
fand, l&sst sich daraus ein Klageverzicht nicht herleiten. Der dafir
erforderliche Erkléruhgswert kommt in den beiden Worten nicht zum
Ausdruck. Im Zusammenhang mit der Ubergabe eines Kindigungs-
schreibens ist einer solchen Erklarung vielmehr ein Empfangsbe-

kenntnis bezlglich der Urkunde zu entnehmen.

Die Behauptung der Beklagten, die Klagerin sei ausdriicklich darauf
hingewiesen worden, dass sie mit ihrer Unterschrift ,die Rechtsfolgen
der Kindigung billige, akzeptiere®, ist unerheblich. Ob eine Kindi-
gung namlich die Rechtsfolge der Beendigung des gekiindigten Ar-
beitsverhéltnisses hat oder nicht, hangt gerade von ihrer Wirksamkeit
ab, die letztlich nur durch gerichtliche Feststellung verbindlich zu kl&-

ren ist. Infolgedessen verhielt sich die Klagerin mit der anhéngig ge-
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machten Kindigungsschutzklage auch nicht widerspriichlich. Einer
Vernehmung des von den Beklagten benannten Zeugen Heinick fir
ihre Behauptung bedurfte es daher nicht.

Die Kosten des erfolgloSen Rechtsmittels der Berufung haben die
Beklagten zu tragen (§ 97 Abs. 1 ZPO).

v Grunde fur die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich (§ 72
‘ Abs. 2 ArbGG).
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